
 

 

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großenwiehe 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.06.2019 
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 
    Und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes einschl. der Nachträge 
 

  erhöht 
um 

EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt auf 

EUR 
1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 59.500 0 4.713.400 4.772.900 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 13.900 0 5.118.000 5.131.900 

 Jahresüberschuss 0 0 0 0 

 Jahresfehlbetrag -45.600 0 404.600 359.000 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 

59.500 0 4.535.900 4.595.400  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 

13.900 0 4.632.300 4.646.200  

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit 

388.000 0 2.645.800 3.033.800 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit 

413.500 0 1.390.400 1.803.900 

 
 

§ 2 
 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

von bisher 0 EUR auf 308.000 EUR 

2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen 
 

von bisher 0 EUR auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0 EUR auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen 

unverändert      

 
 

§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert: 
 
Grundsteuer A gegenüber bisher  350 % auf nunmehr 380 % 
Grundsteuer B gegenüber bisher  370 % auf nunmehr  425 % 
Gewerbesteuer unverändert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

§ 4 
unverändert 

 
 
Großenwiehe, den 07.06.2019 
 
 
 
     LS 
 
 
        gez. Burkhard Luckow 
        Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Schafflund, 
Tannenweg 1, 24980 Schafflund, Zimmer 24, aus. 
 
Schafflund, den 21.06.2019      Amt Schafflund 

Im Auftrag 
gez. Renger 


